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BADEN-WÜRTTEMBERG 
 

 

 

Merkblatt zum Datenschutz 
für Empfänger/innen von Alters- und Hinterbliebenengeld 

 
1.  Allgemeines 
 

Wir sind für die Festsetzung und Auszahlung Ihres Altersgeldes oder des Hinterbliebenengeldes zuständig. 
Hierfür benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten. Diese erheben wir durch Vordrucke, die Sie von uns 
erhalten oder auf unseren Internetseiten unter der Adresse www.lbv.bwl.de herunterladen können. Soweit 
wir Daten erheben, die wir zur Erfüllung unserer Aufgaben nicht benötigen, die uns aber die Arbeit sehr er-
leichtern, wie z.B. die Angabe Ihrer Telefonnummer, haben wir dies in den Vordrucken kenntlich gemacht. 
Ihre Daten verwenden wir ausschließlich zur Erfüllung der uns vom Gesetzgeber, bzw. der Verordnung der 
Landesregierung und des Finanzministeriums über die Zuständigkeiten des Landesamtes für Besoldung 
und Versorgung Baden-Württemberg (LBVZuVO) zugewiesenen Aufgaben. Eine Weitergabe oder sonstige 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht, es sei denn, wir sind auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften hierzu verpflichtet. 

 
2.  Rechtsvorschriften, aufgrund derer wir die Daten erheben 
      

 § 13 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) 
 § 36 LDSG, §§ 83 - 88 Landesbeamtengesetz (LBG) und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften 

(VwV-LBG)  
 LBVZuVO und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften (VwV zur LBVZuVO) 
 
Als Zahlstelle von Alters- oder Hinterbliebenengeld erheben wir die von uns benötigten Daten aufgrund 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg (LBeamtVGBW), hier insbesondere nach § 
9 Abs. 2, sowie gemäß § 202 Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch (SGB V) i.V.m. § 67a Abs. 1 und 2 SGB X. 

 
3.  Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

 
Ihre Bezüge können wir nur mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung festsetzen und auszahlen.  
Die eingehende Post wird elektronisch erfasst. Hierzu und zur Speicherung Ihrer Daten verwenden wir ein 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) und ein Abrechnungsprogramm.  
 
Es werden folgende personenbezogene Daten gespeichert: 

 
 Persönliche Daten (z.B. Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, Geschlecht, 

Staatsangehörigkeit, Adresse) 
 bei abweichendem Postempfänger: Name, Vorname, Titel, Adresse 
 Bankverbindung 
 Steuermerkmale (z.B. Steuerklasse, Konfession, Freibeträge) 
 Familienstand, evtl. Personalien der Ehefrau/des Ehemanns, der geschiedenen Ehefrau/des geschie-

denen Ehemanns 
 Vollmachten 
 Besoldungsmerkmale (z.B. Besoldungsgruppe, Beginn Berufserfahrung, Besoldungsdienstalter) 
 altergeldfähige Dienstzeiten 
 ggf. Einkünfte eines weiteren Versorgungsbezugs 
 ggf. Angaben zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 
 ggf. früherer Dienstherr 

 
4.   Weiterleitung/Übermittlung von Daten 
 

Soweit wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind, leiten wir einen Teil Ihrer Daten an folgende Stellen weiter, die 
diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. 
Dies sind insbesondere 

  
 die Steuerverwaltung 
 ggf. die zuständige Krankenkasse 
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 ggf. die Deutsche Rentenversicherung 
 ggf. der Arbeitgeber/die Versorgungseinrichtung der Ehefrau/des Ehemanns 

 
Die von Ihrer Bank für die Überweisung Ihres  Alters- bzw. Hinterbliebenengeldes benötigten Daten über-
mitteln wir an diese weiter. 

 
  
Ihr  
Landesamt für Besoldung und  
Versorgung Baden-Württemberg 
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